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§ 2
Das Verbot der Ein- und Ausfuhr von luftdicht ver

schlossenen Behältnissen in Geschenksendungen und im 
Reiseverkehr wird aufgehoben.

§ 3
(1) In die Deutsche Demokratische Republik einrei

sende Personen dürfen Gegenstände, die zum Verbleib 
in der Deutschen Demokratischen Republik bestimmt 
sind, im Gesamtwert bis zu 500 M der DDR genehmi- 
gungs- und gebührenfrei einführen.

(2) Bei Kurzreisen bis zu 5 Tagen dürfen Gegen
stände, die zum Verbleib in der Deutschen Demokrati
schen Republik bestimmt sind, im Gesamtwert bis zu 
100 M der DDR je Tag genehmigungs- und gebühren
frei eingeführt werden.

(3) Genußmittel dürfen bis zu folgenden Höchstmen
gen genehmigungs- und gebührenfrei eingeführt wer
den :

1. Tabakwaren
bei Kurzreisen bis zu 100 g je Tag

bis 250 g

2. Kaffee bis 500 g
3. Spirituosen bis 11
4. Wein oder Sekt bis 2 L

§ 4
(1) Diese Durchführungsbestimmung tritt am 10. Sep

tember 1972 in Kraft.

(2) Entgegenstehende Bestimmungen sind aufgeho
ben.

Berlin, den 10. September 1972

Anordnung
über die Ausgabe von Münzen zu 20 Mark 
der Deutsdien Demokratischen Republik

vom 15. August 1972 

§ 1
(1) Die Staatsbank der Deutschen Demokratischen 

Republik gibt auf Grund des § 5 Abs. 1 des Gesetzes 
vom 1. Dezember 1967 über die Staatsbank der Deut
schen Demokratischen Republik (GBl. I Nr. 17 S. 132) 
mit Wirkung vom 1. September 1972 neue Münzen im 
Nennwert von 20 Mark der Deutschen Demokratischen 
Republik in den Umlauf, die folgendes Aussehen ha
ben:

a) Vorderseite
Kopfbildnis von Wilhelm Pieck umgeben von der 
Umschrift „WILHELM PIECK * 1876-1960 *“

b) Rückseite
Stilisierte Darstellung des Staatswappens der 
Deutschen Demokratischen Republik und Um
schrift „DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPU
BLIK * 1972 20 MARK *“
Uber dem Staatswappen der Buchstabe „A“ als 
Zeichen der Prägestätte.

c) Rand
Glatt, mit vertiefter Inschrift „20 MARK * 
20 MARK * 20 MARK * 20 MARK *“

(2) Die Münzen bestehen aus einer Neusilberlegie
rung, haben einen Durchmesser von -33 mm und wiegen 
15 g.

§ 2

Diese Anordnung tritt am 1. September 1972 in 
Kraft.

Berlin, den 15. August 1972

Der Präsident 
der Staatsbank 

der Deutsdien Demokratischen Republik
Der Minister 

für Außenwirtschaft
S o l l e D r .  W i t t k o w s k i
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